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Mieter-Einweisung  für die Wohnanlage Lazarettstr. 2-8 

Sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter, 

herzlich willkommen auf unserer Wohnanlage Lazarettstr. 2-8 in Weingarten. 
Mit dieser Mieter-Einweisung möchten wir Ihnen beim Einzug einige grundlegende 
Informationen zu Ihrer Wohnanlage sowie einige Verhaltenshinweise an die Hand geben. 
Grundsätzlich gelten die Bestimmungen unserer Allgemeinen Mietbedingungen. Es wird 
dringend empfohlen, diese sorgfältig zu lesen. 
Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte für Ihre Wohnanlage konkretisiert. 

·  Allgemeine Mietbedingungen von Seezeit Studentenwer k Bodensee  
Diese sind Bestandteil des Mietvertrages zwischen Ihnen und Seezeit Studentenwerk 
Bodensee und wurden Ihnen zusammen mit dem Vertrag zugesandt. Hier wird vor allem 
noch einmal auf die folgenden Punkte der Allg. Mietbedingungen aufmerksam gemacht: 
-   6 (Instandhaltung, bauliche Veränderungen; Pflichten des Mieters) 
-   8 (Schlüssel) 
-   9 (Überlassung des Mietraumes an Dritte) 
- 10 (Abstellen von Fahrzeugen) 
- 14 (Pflichten der Vertragsparteien bei Beendigung des Mietverhältnisses) 

·  Hausmeister- und Tutoren  

Für die Betreuung der Wohnanlagen und unserer Mieter steht unser Betreuer-Team, 
bestehend aus Hausmeistern und Tutoren (studentische Mitarbeiter), für Sie als 
Ansprechpartner vor Ort bereit. 

 Klaus-Dieter Liebig (Hausmeister) hm-uebersee@seezeit.com 

 Graziano Spiller (Hausmeister) hm-uebersee@seezeit.com 

  

  

 Marc-René Blümler (Tutor)  marc-rene.bluemler@seezeit.com 

Die genauen Sprechzeiten der Hausmeister und der Tutoren entnehmen Sie bitte den 
Aushängen in den Schaukästen und dem Hausmeister-Büro (Keller Lazarettstr. 8). 

·  Schadensmeldungen (technische Probleme), sonstige A nliegen  

Bei technischen Problemen (Schadensmeldung) oder einem ähnlichen Anliegen die 
Wohnanlage betreffend, werfen Sie bitte eine kurze Notiz in den Hausmeisterbriefkasten 
Ihrer Wohnanlage (Eingang Lazarettstr. 4 und 8) oder senden eine Email mit Ihrem 
Anliegen an: 

hm-uebersee@seezeit.com 
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·  Notfall-Nummer (technische Störungen)  

In dringenden (echten!!) technischen (!!) Notfällen die Haustechnik betreffend besteht auch 
außerhalb der Sprechzeiten eine ständige mobile Erreichbarkeit unter der folgenden 
Nummer:  0162 / 28 86 327 

·  Zimmerbelegung, Zimmertausch und Untervermietung  

Gemäß  Allgem. Mietbedingungen ist ein Zimmertausch (Umzug) innerhalb einer 
Wohngemeinschaft oder der Wohnanlage nur in Ausnahmefällen und nur nach 
Genehmigung durch die Seezeit-Wohnraumverwaltung (Studentisches Wohnen) gestattet.  

Auch eine Untervermietung muss mit dem entsprechenden Formular, das als Download im 
Formular-Center auf www.seezeit.com/Wohnen bereitsteht, an das Studentische Wohnen 
gemeldet werden. 

Wir als Betreiber der Wohnanlagen müssen jederzeit einen exakten Überblick über den 
Belegungsstand haben. Wenn Sie nicht in dem Zimmer wohnen, das per Vertrag für Sie 
vorgesehen ist, sondern intern ohne Rücksprache das Zimmer wechseln, dann verlieren wir 
sehr schnell den Überblick und nachfolgende Mieter bekommen u.U. nicht das Zimmer, für 
das Sie bezahlen.  

·  Keine baulichen Veränderungen  

Bei Ihrem Einzug finden Sie eine komplett sanierte Wohnanlage vor. Aus diesem Anlass 
weisen wir ausdrücklich auf unsere Allgem. Mietbedingungen hin, wonach bauliche 
Veränderungen in den Mieträumen durch Mieter ohne Rücksprache mit Seezeit 
Studentenwerk Bodensee untersagt sind. 

·  Aufstellen eigener größerer Elektro-Geräte  

Gemäß Allgem. Mietbedingungen gehört es zu den Pflichten der Mieter, auf einen 
sparsamen Verbrauch von Energie und Ressourcen (Strom, Wasser, Wärme) zu achten. 
Daher ist nicht gestattet, zusätzlich zu den von Seezeit Studentenwerk Bodensee 
bereitgestellten Geräten eigene verbrauchsintensive Elektro-Großgeräte wie z.B. 
Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, Backöfen, Heizlüfter oder ähnliches 
aufzustellen bzw. in Gebrauch zu setzen. 

Eine Mikrowelle pro Gemeinschaftsküche ist gestattet. 

Diese Regelung bezieht sich nicht auf Unterhaltungselektronik im eigenen Zimmer (TV, PC, 
etc.). Sie sollten allerdings auch hier auf ein möglichst stromsparendes Verhalten achten. 

·  Waschmaschinen  

Der Waschmaschinenraum mit div. Waschmaschinen und Trocknern befindet sich im 
Kellergeschoss. 

Für die Nutzung der Maschinen ist beim Hausmeister eine Waschkarte mit einem dem 
Kaufpreis entsprechenden Gegenwert zu erwerben. 

Vor dem Start eines Waschgangs oder einer Trocknung muss die Karte in das Lesegerät 
eingeführt werden. Danach kann man am Lesegerät gemäß der Nummerierung der 
Maschinen das Gerät per Knopfdruck auswählen, das man nutzen möchte. 

·  Parkplatz  

Mieter mit einem Fahrzeug sind verpflichtet, einen Stellplatz anzumieten (soweit 
vorhanden). 

Alle Stellplätze auf dem Gelände sind reserviert für die Fahrzeuge von Stellplatzbesitzern. 
Gästeparkplätze sind nicht vorhanden. Bitte machen Sie gegebenenfalls Ihre 
Gäste/Besucher darauf aufmerksam. 



      

22.11.2010  Seite 3 

Die Stellplätze auf der Anlage sind nicht nummeriert. Stellplatzmieter können sich einen 
Stellplatz jeweils frei wählen. 

Die von Seezeit Studentenwerk Bodensee ausgestellten Parkberechtigungsausweise 
müssen gut sichtbar im Fahrzeug auf dem Armaturenbrett hinterlegt werden. 

·  Fahrrad-Abstellmöglichkeit  

Diese sind inklusive Überdachung direkt vor dem Gebäude Lazarettstr. 2+4 als auch vor 
dem Gebäude 6 + 8 zwischen den beiden Hauseingängen eingerichtet worden. 

Direkt vor den Hauseingängen, in den Treppenhäusern, den Wohnungsfluren dürfen keine 
Fahrräder abgestellt werden. In diesen Bereichen kann Ihr Rad in einem Notfall (Brand, 
etc.) zu einem problematischen Hindernis werden. Diese Flächen vor und in den Gebäuden 
sind deshalb als Fluchtwege freizuhalten. 

Des Weiteren ist das Abstellen von Fahrrädern in den Zimmern und Wohnungsfluren nicht 
gestattet. 

·  Mülltrennung und –Entsorgung  

Auf dem Gelände der Wohnanlage: 
- Verpackungen RaWEG-Sack (Gelber Sack) 

Lagerplatz im Müllhäuschen an der Einfahrt zur Wohnanlage 
Der eigene Platz ist ausgeschildert. 
Die RaWEG-Säcke werden vom Hausmeister entsorgt. 
Neue RaWEG-Säcke können während der Sprechzeiten im  
Hausmeister-Büro abgeholt oder per kurzer Nachricht  im 
Hausmeisterbriefkasten angefordert werden.  

- Rest- und Biomüll Müllcontainer (schwarz), im Müllhäuschen 

- Altpapier Müllcontainer (grün), im Müllhäuschen 

- Alt-Batterien Sammelbehälter in den Treppenhäusern 

Außerhalb der Wohnanlage: 

- Altglas Öffentliche Sammelstelle Briachstraße 
  nahe Eugen-Bolz-Wohnheim 

·  Richtig Lüften  

Bitte lüften Sie ausreichend, aber auch auf die richtige Art und Weise. 
Richtiges, sprich effektives Lüften bedeutet: Querlüften, nicht Fenster kippen!  

Dies gilt vor allem im Winter! 

Gekippte Fenster bringen – vor allem wenn dies nur in einem Raum geschieht und 
gleichzeitig die Zimmertüren geschlossen sind - nicht den gewünschten Luftaustausch, 
sondern bedeuten lediglich einen unnötig hohen Energieverlust, weil dadurch lediglich der 
Garten mitbeheizt wird. Gleichzeitig  führt diese (Un-)Art des Lüftens allzu oft zu 
Kondenswasser im Bereich der Fenster und somit nicht selten zu Schimmelbildung in 
diesen Bereichen, da ständig die warme mit Feuchtigkeit gesättigte Raumluft auf die kalte 
Außenluft trifft, abkühlt, zwangsläufig die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann und folglich 
kondensiert. Letzteres gilt insbesondere für die Feuchträume, sprich die Bäder, aber auch 
für die Küchen. 

Führen Sie deshalb bitte stattdessen mehrmals täglich ein sogenanntes Querlüften durch. 
Öffnen Sie nicht nur das Fenster in Ihrem Zimmer, sondern auch ein oder mehrere weitere 
Fenster in anderen Räumen bei geöffneten Zimmertüren, um einen Durchzug zu 
ermöglichen. Gleichzeitig regeln Sie bitte die Heizung für diese Zeit herunter. So findet am 
schnellsten und damit am effektivsten ein kompletter Luftaustausch bei möglichst geringem 



      

22.11.2010  Seite 4 

Energieverlust statt. Die nun in den Räumen befindliche kältere Frischluft ist noch nicht so 
gesättigt wie die alte bisherige Raumluft und kann daher besser die bestehende 
Feuchtigkeit aufnehmen. 

·  Abtauen des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombina tion  

Dies ist von den Bewohnern in ausreichenden Intervallen selber durchzuführen. Da in den 
Gefrierfächern praktisch immer Lebensmittel eingelagert sind, kann dies sinnvoll nur in 
Eigenregie der Mitbewohner geschehen. 
Dabei bitte darauf achten, nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen im Innenraum des 
Gefrierabteils zu hantieren. Zur Beschleunigung des Abtauvorgangs empfiehlt sich der 
Einsatz eines Föns. 

·  Feuermelder in den WG-Fluren, Nichtraucher-Wohnanla ge 

Gemäß den Mietverträgen gilt ein generelles Nichtraucher-Gebot in der gesamten 
Wohnanlage. In diesem Zusammenhang wird auf die Brandmelde-Anlagen in allen 
Wohnungsfluren verwiesen. Die Brandmelder sind jeweils in der Nähe der Küche installiert. 
Sollte durch etwaiges Fehlverhalten im Hinblick auf das Rauch-Verbot ein Fehlalarm 
ausgelöst werden, müssen anfallende Kosten dem Verursacher u.U. in Rechnung gestellt 
werden. 

·  Zustand der Gemeinschaftsräume bei Auszug  

Bei jedem Auszug müssen sich die Gemeinschaftsräume (Küche, Bäder, Flur) in 
gereinigtem Zustand befinden; inklusive Entsorgung existierenden Mülls. Bitte beachten Sie 
bei Ihrem Auszug auch die Hinweise auf dem Schreiben des Hausmeisters. 

·  Postzustellung bei längerer Abwesenheit  

Sollten Sie für eine längere Zeit dauerhaft am Studienstandort abwesend sein, dann 
organisieren Sie bitte rechtzeitig und umfassend eine Nachsendung Ihrer persönlichen 
Post, damit eine Zustellung durchgängig gewährleistet ist. U.U. können Ihnen Ihre 
Mitbewohner behilflich sein. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die 
entsprechende Regelung in unserer Allg. Mietbedingungen. 

·  Datennetzwerke: Service- und Support Hotline für St örungsmeldungen  

Zur Weiterleitung von Störmeldungen und für Hilfestellungen aller Art nutzen Sie bitte 
vorrangig folgende unsere Hotline: 
 

Seezeit – Service- und Support-Hotline (werktags, 9:00 bis 20:00 Uhr) 

0800 - 5 888 358 (kostenfrei) 

+49 7531 - 581399 (alternativ, Ortstarif) 

support@enc-support.com 
 

Wir möchten Sie bitten, immer Ihre kompletten Kontaktdaten sowie eine genaue 
Problembeschreibung anzugeben. Sie erleichtern uns damit die Bearbeitung und 
Zuordnung Ihrer Anfrage: 

[VORNAME UND NACHNAME] 

[WOHNANLAGE / STOCKWERK / ZIMMERNUMMER] 

[TELEFON- ODER HANDYNUMMER] 

[E-MAIL ADRESSE] 

[PROBLEMBESCHREIBUNG] 
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·  Internetnutzung und Datennetzwerk  

- Die Nutzung des Datennetzwerkes bzw. des Internets steht für Sie ohne weitere Gebühren 
frei zur Verfügung. Sie müssen lediglich Ihren Rechner mit der Netzwerkdose verbinden. 
Das dazu benötigte Netzwerkkabel wird nicht gestellt. 

- Private Datennetzwerke, W-LAN (Funk) als auch LAN (verkabelt), sind innerhalb der 
Wohnanlage nicht gestattet. Der Aufbau und Betreib solcher Systeme obliegt ausschließlich 
uns als Betreiber der hauseigenen Datennetzwerke. Es ist für Sie mit einem nicht 
unerheblichen Sicherheitsrisiko verbunden, wenn Sie anderen Nutzern den Weg über Ihren 
Datennetzwerk-Zugang offen lassen. Weiteres siehe Nutzungsordnung Datennetzwerke. 

·  Grillen auf den Balkonen nicht gestattet  

Aus Sicherheitsgründen und aus Gründen des Substanzschutzes ist das Benutzen von 
Grillgerätschaften auf den Balkonen nicht gestattet. Hierfür ist gegebenenfalls eine 
geeignete Örtlichkeit im Außenbereich der Wohnanlage zu nutzen. 

 

·  Einhaltung der Nachtruhe, Lärmproblematik  

Jede Störung von Mitbewohnern oder Anliegern insbesondere in der Zeit von 22:00 h bis 
8:00 h ist  zu unterlassen! 

Halten Sie daher auf jeden Fall die Nachtruhe ein! 

·  Nichtraucher-Wohnanlage  

Gemäß den Allgemeinen Mietbedingungen und den Mietverträgen, gilt ein generelles 
Nichtraucher-Gebot in allen Räumen der gesamten Wohnanlage. 
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